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Sitzungsvorlage für die Gemeinde Winnigstedt 
 
 
Beratungsfolge Öffentlichkeitsstatus Aufgabe 

Verwaltungsausschuss nicht öffentlich Vorberatung 

Rat der Gemeinde Winnigstedt öffentlich Entscheidung 

 
 
 

Betreff: Antrag der Freiwilligen Feuerwehr Winnigstedt auf Bezuschussung des Kaufs 
einer Schmutzwasserpumpe  
 

 
 
Beschlussempfehlung: 

Die Gemeinde Winnigstedt lehnt den Zuschussantrag der Freiwilligen Feuerwehr ab. 
 
 

Begründung: 

1. Aus der Mitte der Freiwilligen Feuerwehr Winnigstedt wurde am 29.7.2024 an die Gemeinde 
Winnigstedt ein Antrag gerichtet, sich zu einem Drittel an den Kosten für die Beschaffung 
einer Schmutzwasserpumpe nebst erforderlichem Zubehör für insbesondere ihren Einsatz in 
Abwasserkontrollschächten zu beteiligen. Die Gesamtkosten des Beschaffungsvorhabens 
würden 8.428,77 € betragen, der Drittelanteil der Gemeinde insofern 2.809,59 €. 
 
Zu den Einzelheiten wird Bezug genommen auf den angefügten Antragsschriftsatz. 
 

2. Der Unterzeichner hat anlässlich des Antrages eine ausführliche Abstimmung mit der Samt-
gemeindeverwaltung vorgenommen. Da der Unterzeichner bei der entstehenden Einsatz-
lage und für einige Zeit auch bei deren Abarbeitung eingebunden und zugegen war, ist er 
mit den tatsächlichen Details der getroffenen Entscheidungen im Wesentlichen vertraut. 
 
Der am 23.12.2023 vorgefundene Sachverhalt lässt sich komprimiert in einem Überstau des 
Schmutzwasserkanals beschreiben, der durch massiv eindringendes Schichtenwasser aus 
den übersättigten Bodenschichten nach den andauernden Regenfällen entstanden war. Der 
Rückstau bis in die angrenzenden Wohnhäuser drohte bzw. war bereits zu beabachten. 
Schaden an Hab und Gut drohte bei Handlungsverzug. 
 
In der rechtlichen Beurteilung ist das Einsatzgeschehen im vergangenen Dezember 
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durchaus nicht unkomplex. Das angedachte Lenzen des Schmutzwasserkanals hinein in 
den benachbarten Niederschlagswasserkanal (im Grunde der verrohrte Westerbach, inso-
fern gleichzusetzen mit der Vorflut) musste aufgrund der Vermengung von Schichtenwas-
ser, Niederschlagswasser und Schmutzwasser zwangsläufig zu einem Eintrag von Fäkalien 
und weiteren Feststoffen in die Vorflut, Fließgewässer 3. Ordnung, führen. 
 
Der Unterzeichner hat insofern zunächst über die Notrufnummer der Avacon betriebsbezo-
gene Freigabe für das beabsichtigte Vorgehen erwirkt. Zudem bestand die Notwendigkeit, 
über die Untere Wasserbehörde beim Landkreis Wolfenbüttel ein Benehmen bzgl. des Ein-
leitens in das Gewässer herzustellen. Dies gelang kurz nach Mitternacht. 
 
Dem zugrunde lag eine von allen Beteiligten eilig und in summarischer Betrachtung ge-
troffene Güterabwägung zwischen den gefährdeten Individualgütern und dem Gewässer-
schutz. Der schützende Eingriff erschien auch opportun. 
  

3. Die von der Feuerwehr eingesetzte tragbare Kreisel-Löschpumpe verträgt nur eingeschränkt 
feste Schmutzfrachten und setzt u.a. deswegen den Einsatz eines engmaschig filternden 
Saugkorbes voraus. Dass dieser in mehr oder weniger dichten Abständen versagte und ge-
reinigt werden musste war ebenso die Folge, wie ein nur begrenzt möglicher autarker Ein-
satz der Einsatzanordnung, zumal auch der Betriebskraftstoff zu überwachen war. 
 
Erst mit dem ergänzenden Einsatz des THW mit einer für solche Einsatzlagen besser geeig-
nete, elektrisch betrieben Schmutzwasserpumpe sowie durch Unterstützung durch die Ava-
con im Verlauf des Gewässerstranges konnte zuverlässiger gelenzt werden. 
 

4. Die Feuerwehr mit der beantragten Schmutzwasserpumpe auszustatten, setzt voraus, dass 
die Samtgemeinde als Trägerin der Feuerwehr ihr Einverständnis erklärt und auch gedenkt, 
dass die Pumpe für den skizzierten Zweck – nach jeweils der oben beschriebenen Abwä-
gungsentscheidung – einsetzt, um den Zuwendungszweck zu erfüllen. 
 
Mit der Samtgemeindeverwaltung ist darüber Einigkeit erzielt worden, dass der Einsatz die-
ser Pumpe für Zwecke, wie beschrieben, denkbar erscheint. Auch ein anderweitiger Einsatz, 
etwa zum Trockenlegen überfluteter Gebäude etc. erscheint denkbar, so dass ein erhebli-
cher einsatztaktischer Mehrwert anzunehmen ist. Die Beschaffung und die Eingliederung in 
die Ausrüstung der Feuerwehr in Winnigstedt – zumal Stützpunktwehr – wird von dort also 
mitgetragen. 
 

5. Träger der Aufgabe des abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung 
ist die Samtgemeinde, ausdrücklich geregelt in § 98 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 4 des Nds. Kommu-
nalverfassungsgesetzes (NKomVG). Eine Zuständigkeit der Mitgliedsgemeinde besteht 
nicht, auch nicht ergänzend aus dem Gesichtspunkt der Gefahrenabwehr (vgl. § 98 Abs. 2 
Satz 1 NKomVG). Ein davon abweichendes Aufgabenfindungsrecht besteht im Grunde nicht 
und wäre, auch vor dem Hintergrund der Aufgabenzuweisungen nach §§ 5 f. NKomVG sys-
temfremd und mit den Grundätzen einer sparsamen und aufgabenbezogenen Mittelbewirt-
schaftung ebenso wenig zu vereinen, wie mit der ohnehin über die Samtgemeindeumlage 
von der Gemeinde bereits mitfinanzierten Aufgabenwahrnehmung durch die Samtgemeinde. 
 
Darüber hinausgehende, direkte Kostentragungen durch die Gemeinde im originären Zu-
ständigkeitsbereich der Samtgemeinde sollten daher grds. unterbleiben. 
 
Auf entsprechende Anregung des Unterzeichners hat die Samtgemeindeverwaltung nun zu-
dem erklärt, die von der Feuerwehr geplante Beschaffung zu 50% zu finanzieren. 
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6. Die Gemeinde kann sich daher aus dem inhaltlich zweifellos gewertschätzten Vorhaben 
ohne diesem zu schaden zurückziehen. Die erwünschte Unterstützung kann voraussichtlich 
durch die „Winnigstedter“ Stiftungen verwirklicht werden. 

 
 
 
 
 
Michael Waßmann 
(Bürgermeister) 
 
 
Anlage 

Antrag 
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